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Thema

»Keiner darf verloren gehen!«
Plädoyer für eine Qualifizierungsoffensive für junge Menschen
im Geltungsbereich des SGB II

■ Tina Hofmann

Jugendliche sind vielfach die Verlierer von
Hartz IV. Die »Arbeit-zuerst-Strategie«
verhindert oft, dass Jugendliche vorrangig
in eine Ausbildung vermittelt werden.
Und junge Menschen, die wegen einer
Lernbehinderung oder Suchterkrankung
von den Behörden an den Schnittstellen
unterschiedlicher Gesetze verortet wer-
den, haben Schwierigkeiten, überhaupt ei-
nen zuständigen Ansprechpartner zu fin-
den.

Das Gesetz zur Grundsicherung für Ar-
beitsuchende (SGB II) ist seit nunmehr
fast drei Jahren in Kraft. Umsetzungsfort-
schritte in der Praxis des Fallmanage-
ments, in der Zusammenarbeit von Kom-
munen und Agenturen für Arbeit in den
Arbeitsgemeinschaften und bei der Um-
setzung von Fördermaßnahmen sind
deutlich erkennbar. Gleichwohl haben
sich Befürchtungen bestätigt, die im Ge-
setz angelegte Work-first-Strategie könn-
te dazu führen, dass insbesondere sozial
schlecht gestellte und bildungsferne Ju-
gendliche unzureichend gefördert wer-
den. Ein Teil dieser Jugendlichen wird mit
den verfügbaren Förderangeboten nicht
erreicht. Die Träger der Jugendsozialar-
beit haben häufig die ihnen von den Ar-
beitsgemeinschaften und Kommunen zu-
gewiesene Rolle als Dienstleister ange-
nommen.

Ein Blick auf die Förderpraxis im
bundesweiten Überblick: Arbeitsgemein-
schaften und optierenden Kommunen ist
es insbesondere im letzten Jahr gelungen,
die Förderung zu intensivieren und – trotz
widriger Rahmenbedingungen wie etwa
der Haushaltssperre – mehr Eingliede-
rungsmittel als zuvor auszugeben. Neben
der Berufsausbildung für Jugendliche
wurden bewährte Förderinstrumente wie
die berufliche Weiterbildung ausgebaut.
Die Arbeitsgemeinschaften und Options-
kommunen nutzten außerdem verstärkt
die Möglichkeit, innovative Projekte zu
fördern. Präventive Angebote an Schulen,
wie Maßnahmen der Berufsorientierung,

werden vor allem von der Bundesagentur
für Arbeit, vereinzelt auch von den Trä-
gern der Grundsicherung in Angriff ge-
nommen.

Die Situation junger Menschen
unter dem SGB II

Entgegen der gebotenen Nachrangig-
keit werden nach wie vor massenhaft Zu-
satzjobs gefördert. Im Jahr 2006 sind
rund 174.000 Jugendliche in Zusatzjobs
vermittelt worden. Damit ist die Zahl der
Zusatzjobs für Jugendliche gegenüber
dem Vorjahr noch einmal angestiegen
und der Zuatzjob das am häufigsten ein-
gesetzte Förderinstrument für Jugendliche
gewesen. Dabei werden Zusatzjobs ihrem
Anspruch, Jugendliche etwa an eine Aus-
bildung heranzuführen, in der Praxis
wegen kurzer Laufzeiten und zu geringer
Qualifizierungsanteile häufig nicht ge-
recht. Im Jahr 2006 wurden von den Trä-
gern der Grundsicherung insgesamt nur
14.000 Jugendliche in außerbetriebliche
Ausbildungen vermittelt.

Jugendliche, die dem Rechtskreis des
SGB II entstammen, haben ungleich
schlechtere Chancen, von den Arbeits-
agenturen in Berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen vermittelt zu werden.
Diese Förderpraxis wird dem überaus
großen Anteil an Jugendlichen ohne
Schulabschluss oder ohne Berufsab-
schluss nicht gerecht. Das Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
hat in einem Forschungsbericht (Nr. 26
vom 20.12.2006) festgestellt, dass knapp
ein Fünftel der 18- bis 24-Jährigen Hartz-
IV-Empfänger nach Ende der allgemeinen
Schulzeit über keinen Schulabschluss ver-
fügen; dies sind mehr als doppelt so viele
Jugendliche wie in der gleichen Alters-
gruppe der Gesamtbevölkerung. Nahezu
drei Viertel der jungen Hartz-IV-Empfän-
ger haben noch keinen Ausbildungsab-
schluss – in der gleichaltrigen Gesamtbe-
völkerung liegt der entsprechende Wert
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unter 50 Prozent. Überdurchschnittlich
häufig weisen die jungen Leistungsbezie-
her zudem einen Migrationshintergrund
auf.

Bei der Novellierung des SGB II hat es
der Gesetzgeber erneut versäumt, der
Ausbildung von Jugendlichen Priorität
gegenüber einer schnellen Vermittlung in
Arbeit einzuräumen. Während im SGB III
klargestellt ist, dass sozial oder individuell
benachteiligte Jugendliche in einem abge-
stuften Fördersystem aus Angeboten der
Benachteiligtenförderung an eine Ausbil-
dung herangeführt werden sollen, fehlt
im SGB II eine entsprechende Zielset-
zung.

Die zum Start des SGB II verbreitete
Hoffnung in der Fachwelt der Jugendso-
zialarbeit, dass es freien Trägern mit
Unterstützung der Jugendämter gelingen
könnte, die Zielsetzungen und Arbeits-
prinzipien der Jugendhilfe bei der Umset-
zung des SGB II zu Geltung zu bringen –
sei es die Unterstützung bei der Persön-
lichkeitsentwicklung oder die Wahrung
der Freiwilligkeit – hat sich nicht erfüllt.
Zu schwach war bereits vor Einführung
des SGB II das Engagement der Jugend-
ämter in der beruflichen Förderung von
benachteiligten Jugendlichen ausgeprägt
und zu stark die finanziellen Interessen,
sich mit dem SGB II weiter zu entlasten.

Ganz im Gegenteil: Die Hürden für Ju-
gendliche, Leistungen nach dem SGB II in
Anspruch nehmen zu können, haben sich
ebenso erhöht wie die Risiken, durch
Sanktionen von Leistungen und Förder-
angeboten abgeschnitten zu werden. Da-
mit Kosten gesenkt werden, hat der Ge-
setzgeber »Sofortangebote« vorgesehen,
mit denen Antragsteller vom Leistungsbe-
zug abgehalten werden sollen, die den
Anforderungen zur Mitwirkung und Ei-
geninitiative nicht ausreichend nachkom-
men. Generell von Leistungen ausge-
schlossen bleiben Jugendliche in stationä-
ren Einrichtungen der Jugendhilfe,
obwohl Angebote der Jugendhilfe zur be-
ruflichen Qualifizierung von Jugend-
lichen kaum verfügbar sind. Mit ver-
schärften Sanktionsregelungen hat der
Gesetzgeber außerdem den Druck auf Ju-
gendliche erhöht, (irgendeine) Arbeit oder
ein Förderangebot anzunehmen.

Die Auswirkungen der neuen Sank-
tionsregelung, wonach Jugendlichen ab
diesem Jahr notfalls alle Leistungen in-
klusive der Zuschüsse für die Wohnung
gestrichen werden können, sind noch

nicht vollständig zu erkennen. Nach ers-
ten Rückmeldungen aus der Praxis steigt
die Zahl der Jugendlichen, die sich dem
»Fördern und Fordern« entziehen und
weder für die Träger der Jugendsozialar-
beit noch die Fallmanager zugänglich
sind. Viel zu selten nehmen sich die Ju-
gendämter dieser Jugendlichen an. Ju-
gendliche beenden Fördermaßnahmen
noch zu häufig, ohne dass von den Trä-
gern und den Arbeitsgemeinschaften
rechtzeitig geplant wäre, wie weiter mit
den Jugendlichen gearbeitet werden soll.
Wer etwa aufgrund einer Lernbehinde-
rung oder Suchterkrankung von den
Behörden an den Schnittstellen unter-
schiedlicher Gesetze verortet wird, hat
Schwierigkeiten, überhaupt einen An-

sprechpartner zu finden. Arbeitsgemein-
schaften und optierende Kommunen kön-
nen Förderangebote nur solange finanzie-
ren, wie ihre Klienten als hilfebedürftig
eingestuft sind. Die verbesserte Arbeits-
marktlage führt vermehrt dazu, dass Ju-
gendliche Fördermaßnahmen abbrechen
müssen, weil beispielsweise ein Elternteil,
mit dem sie eine Bedarfsgemeinschaft bil-
den, einen Arbeitsplatz erhalten hat. We-
nig hilfreich ist hier die neue gesetzliche
Möglichkeit, Fördermaßnahmen auf
Darlehensbasis abschließen zu können.

Die Situation freier Träger der
Jugendsozialarbeit

Die Förderlandschaft des SGB II ist
dennoch für viele Träger der Jugendsozi-
alarbeit das maßgebliche Betätigungsfeld
geworden, nachdem sich die Ausschrei-
bungsbedingungen im Rechtskreis des
SGB III verschärft und sich die Jugend-
ämter aus der beruflichen Förderung von
benachteiligten Jugendlichen zurückgezo-
gen haben. Um einen Einstieg in die loka-
le Förderlandschaft zu finden, haben sich
viele Träger an der Umsetzung von Ar-

beitsgelegenheiten für Jugendliche betei-
ligt. Ein Großteil der Träger erhält einen
Platz nur in der mehr oder weniger pre-
kären Rolle des Dienstleisters; so ver-
stärkt die Bundesagentur für Arbeit den
Druck auf die Arbeitsgemeinschaften und
optierenden Kommunen, Ausschrei-
bungsverfahren durchzuführen. Freie
Träger werden bei der Auftragsdurchfüh-
rung verpflichtet, ihre »Öffentlichkeitsar-
beit mit den Kostenträgern abzustim-
men« und so in ihrer sozialanwaltschaft-
lichen Rolle beschnitten. Der Einfluss der
Einrichtungen auf die Auswahl der Ju-
gendlichen sinkt, weil die Zugangssteue-
rung in der Entscheidungshoheit des Fall-
managements liegt, so Ergebnisse aus
dem »Forschungsprojekt Jugendsozialar-

beit im Wandel«, das von der Bundesar-
beitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit in-
itiiert wurde.

Rund 60 Prozent der Grundsicherungs-
träger haben Beiräte eingerichtet, in de-
nen freie Träger und andere lokale Ar-
beitsmarktakteure mitwirken können.
Während mancherorts die freien Träger
nur pro forma beteiligt werden, wird an-
dernorts ihre Mitarbeit für die Planung
der lokalen Förderpolitiken und die Ab-
stimmung der Hilfen genutzt.

Forderungen

Es bedarf einer grundsätzlichen Neu-
orientierung in der Förderung von Ju-
gendlichen, wenn nicht der Prekarisie-
rung von sozial benachteiligten und
schlecht gebildeten Jugendlichen weiter
Vorschub geleistet werden soll:
• Der Gesetzgeber ist gefordert, die

Work-first-Strategie im SGB II durch
eine Qualifizierungsstrategie zu erset-
zen, damit Jugendliche vorrangig in
eine Ausbildung vermittelt werden. Ju-
gendliche, die nicht über die nötige
Ausbildungsreife verfügen, sollen darin

»Viele Träger der Jugendsozialarbeit
haben sich wegen der Ausschreibungs-
bedingungen aus der beruflichen
Förderung zurückgezogen«
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